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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 26.05.1954

Norm

ABGB §1327 c1

Rechtssatz

Die Witwe eines freiberu6ich tätig gewesenen Unfallgetöteten kann von dem Schädiger grundsätzlich Ersatz auch des

Schadens verlangen, der ihr dadurch entsteht, daß ihr Rücklagen zur Sicherung ihres zukünftigen Unterhaltes

entgehen, zu deren Ansammlung der Ehemann während der mutmaßlichen Dauer seines Lebens verp6ichtet gewesen

wäre.
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